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Einkommensvergleich unter Berücksichtigung des Elterngeldes
Eine 34-jährige Arbeitnehmerin mit einem bisherigen monatlichen Nettoeinkommen von 3.000 Euro hat in dem Zeitraum von 9 Monaten vor 
bis 12 Monaten nach einer Entbindung mit folgenden Einkommen zu rechnen:

Privat versicherte Mütter in Mutterschutz 
und Elternzeit
Bekommt eine privat versicherte Person Kinder, ändert sich an 
der Krankenversicherung grundsätzlich nichts. Und auch die GKV 
ist längst nicht mehr so günstig, wie sie mal war: Denn freiwillig  
Versicherte müssen eigene Beiträge zahlen. Die einzige Ausnahme 
hiervon: Familienversicherung über den Ehepartner.
Die Frage „Ob sich der Wechsel lohnt?“ ist in der Praxis von  vielen 
Faktoren abhängig. Ein häufiger Fall ist allerdings besonders 
erwähnenswert: Wird nach relativ kurzer Zeit eine Teilzeitbeschäf-
tigung aufgenommen, tritt wieder Versiche rungs pflicht ein, egal 

Ab der Entbindung können sowohl GKV-versicherte als auch 
 SIGNAL IDUNA versicherte Arbeitnehmerinnen 36 Monate Eltern-
zeit und 12 Monate (in Ausnahmen 14 Monate) Basiselterngeld 
bzw. 24 Monate Elterngeld Plus (ggf. zusätzlich 4 Partnerschafts-
monate) beanspruchen. Beide Eltern können die Elternzeit vom 
Tag der Geburt bis zum 3. Geburtstag auch gemeinsam nutzen. 

ob vorher eine PKV oder GKV bestand. Bisher PKV-Versicherte 
können sich für die Dauer der Elternzeit von dieser Versicherungs-
pflicht befreien lassen, wenn die Teilzeitbeschäftigung wöchentlich 
höchstens 32 Stunden beträgt.
Das nachfolgende Beispiel zeigt, mit welchen Geldflüssen die 
Schwangere / Mutter zu rechnen hat – selbstverständlich unter 
Berücksichtigung des neuen PKV-Mutterschaftsgeldes. Eins ist 
besonders wichtig: Je früher sich die Frau für die SIGNAL IDUNA 
entscheidet, des to größer sind die Vorteile.

Auf das Elterngeld wird das Mutterschaftsgeld der Krankenkasse 
von 13 Euro täglich plus der Auffüllungsbetrag des Arbeitgebers 
während der Muttschutzfristen bis zum Nettoentgelt angerechnet 
(nicht jedoch die Einmalzahlung von 210 Euro für PKV-versicherte 
Mütter). Durch das Elterngeld Plus wird die Aufnahme einer Teil-
zeitbeschäftigung (bis 32 Stunden) der Mutter während der Eltern-
zeit seit dem 01.07.2015 begünstigt.

Zeitraum GKVMitgliedschaft als freiwilliges  Mitglied SIGNAL IDUNA Krankenversicherung
(KVVollBeitrag 500 €, inkl. 100 € KTG, PPV)

9 Monate bis 6 Wochen vor der 
Entbindung (= 7,5 Monate) „normale“ 
Beschäftigung

normales Gehalt netto 22.500 € 
(3.000 € x 7,5 = 22.500 €)

normales Gehalt netto 22.500 € 
(3.000 € x 7,5 = 22.500 €)

6 Wochen vor bis zur Entbindung 
(= 1,5 Monate)

Mutterschutzfrist

GKV-Mutterschaftsgeld für 6 Wochen 546 €
(42 Tage x 13 €)

Der Arbeitgeber übernimmt die 3.954 €
Differenz zum Nettoeinkommen
(4.500 € - 546 € = 3.954 €)

einmaliges Mutterschaftsgeld 210 €
(vom Bundesamt für Soziale Sicherung – BAS)

Der Arbeitgeber übernimmt das 3.954 €
Nettoeinkommen abzgl. 546 €
(4.500 € - 546 € = 3.954 €)

SIGNAL IDUNA Krankentagegeld 0 €
(während der Karenzzeit kein Anspruch)

Von der Entbindung bis  
8 Wochen danach (= 2 Monate)

Mutterschutzfrist

GKV-Mutterschaftsgeld für 8 Wochen 728 €
(56 Tage x 13 €)

Der Arbeitgeber übernimmt die 5.272 €
Differenz zum Nettoeinkommen
(6.000 € - 728 € = 5.272 €)

(kein Anspruch auf Elterngeld, weil Mutterschaftsgeld  
plus „Mutterschutz-Arbeitgeberzuschuss“ höher sind)

Der Arbeitgeber übernimmt das 5.272 €
Nettoeinkommen abzgl. 728 €
(6.000 € - 728 € = 5.272 €)
(kein Anspruch auf Elterngeld, weil „Mutterschutz-Arbeit-
geberzuschuss“ höher ist)

SIGNAL IDUNA Krankentagegeld  728 €
(6.000 € - 5.272 €)
(Anspruch auf Krankentagegeld gemäß § 192 Abs. 5 VVG)

Ab der 8. Woche nach der Entbindung 
bis zum Ende des 12. Monats (= 10 
Monate) Bezugsdauer Elterngeld

Anspruch auf Elterngeld 18.000 €
(10 x 1.800 € = 18.000 €)
Höhe Elterngeld:  
3.000 x 65 % = 1.950 €; max. 1.800 € 

Anspruch auf Elterngeld 18.000 €
(10 x 1.800 € = 18.000 €)
Höhe Elterngeld:  
3.000 x 65 % = 1.950 €; max. 1.800 €

Gesamtes Einkommen für 21 Monate  51.000 €  50.664 €

GKVversichert PKVversichert

Arbeitnehmerin Selbstständige Familienversicherte Arbeitnehmerin Selbstständige Beamtin

Mit Anspruch auf  
Krankengeld:

✓  Krankenkasse  
zahlt bis zu 13 € 
pro Arbeitstag

✓  Arbeitgeber stockt 
das Entgelt auf, 
bis zu einer Höhe 
des Netto durch-
schnitts ver-
dienstes der 
letzten 13 Wochen 
vor Beginn der 
Schutzfrist

Mit Anspruch auf 
Krankengeld:

✓  Krankenkasse 
zahlt Mutter-
schafts geld in 
Höhe des 
Kranken geldes

Ohne Anspruch auf 
Krankengeld:

✓ keine Leistung

Ohne geringfügige 
Beschäftigung:

✓  keine Leistungen

Mit geringfügiger 
Beschäftigung:

✓  210 € vom 
Bundesamt für 
Soziale Sicherung

✓   ggf. Aufstockung 
vom Arbeitgeber: 
Nettogehalt minus  
13 € pro Arbeits tag

✓   Arbeitgeber stockt das Entgelt 
auf, bis zu einer Höhe des 
Netto durch schnitts ver dienstes 
der letzten 13 Wochen vor 
Beginn der Schutzfrist minus 
13 € pro Arbeitstag

✓  Beantragung von einmalig  
210 € beim Bundesamt für 
Soziale Sicherung 

✓   PKV zahlt Mutter schafts   geld 
maximal in Höhe des ver-
sicherten Kranken tage geldes* 
(Anrechung von Ent gelt ersatz-
leistungen wie z. B. Elterngeld 
oder Mutter schafts geld)

Krankentagegeld 
versichert *:

✓  PKV zahlt Mutter-
schafts geld in Höhe 
des ver sicherten 
Kranken tage geldes 
(Anrechung von 
Ent gelt ersatz-
leistungen wie z. B. 
Elterngeld)

Krankentagegeld 
nicht versichert:

✓ keine Leistung

✓  Beamtin erhält 
für Dauer der 
Mutt er schutz-
fristen ihre 
Bezüge weiter

✓   Beamtin erhält 
zusätzlich noch 
Zuschüsse zu den 
KV / PPV-
Beiträgen
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Privat versicherte Mütter in Mutterschutz 
und Elternzeit
Beitragsvergleich
Diese Krankenversicherungsbeiträge zahlt eine 34-jährige Arbeitnehmerin in dem Zeitraum von 9 Monaten vor bis 12 Monaten nach einer 
Entbindung (des 2. Kindes):

PKV nach der Elternzeit: Nimmt die PKV-versicherte Mutter nach der Elternzeit eine Teilzeitbeschäftigung auf, hat sie unter bestimm-
ten Voraussetzungen die Möglichkeit, sich von der eintretenden Versicherungspflicht befreien zu lassen. Sie könnte dann weiterhin PKV- 
versichert bleiben (siehe hierzu Seite 5684).

Ergebnis
Soviel Einkommen steht einer 34-jährigen Arbeitnehmerin 
 während der gesamten 21 Monate (9 Monate vor bis 12 Monate 
nach der Entbindung) – nach Abzug der Krankenversiche rungs-
beiträge – tatsächlich zur Verfügung:

Zeitraum GKVMitgliedschaft als freiwilliges  Mitglied SIGNAL IDUNA Krankenversicherung
(KV-Voll inklusive Krankentagegeld und PVN 500 € / Monat)

9 Monate bis 6 Wochen vor der 
Entbindung (= 7,5 Monate)
„normale“ Beschäftigung

Arbeitnehmeranteil 3.823,05 €
angenommener Beitrag 2024
5.175 € x (14,6 % + 1,7 % *) = 843,53 €
Pflegeversicherung (3,4 %) + 175,95 €
Gesamt = 1.019,48 €
Arbeitnehmeranteil = 509,74 €
(509,74 € x 7,5 = 3.823,05 €)

Arbeitnehmeranteil 1.875,00 €
KV-Beitrag = 500 € 
Arbeitnehmeranteil = 250 € 
(250 € x 7,5 = 1.875,00 €)

6 Wochen vor bis zur Entbindung  
(= 1,5 Monate)
Mutterschutzfrist

Beitrag 0,00 €
Beitrag ohne
Arbeitgeberzuschuss
500 € x 1,5 = 750,00 €

Von der Entbindung bis 8 Wochen 
danach (= 2 Monate)
Mutterschutzfrist

Beitrag 0,00 €
Beitrag ohne
Arbeitgeberzuschuss
500 € x 2 = 1.000,00 €

Ab der 8. Woche nach der 
Entbindung bis zum Ende des  
12. Monats  
(= 10 Monate)
Elterngeldbezugsdauer

Beitrag ohne 4.942,00 €
Arbeitgeberzuschuss
Krankenversicherung = 406,24 €
(5.175 € : 2 x (14,0 % + 1,7 %*) x 10 = 4.062,40 €)
Pflegeversicherung = 87,96 €
(5.175 € : 2 x 3,4 % x 10 = 879,60 €)
Das Bundessozialgericht hat mit Urteil vom 26.03.1998 (AZ: 
B 12 KR 45/96 R) höchstrichterlich bestätigt, dass freiwillig 
Versicherte nach Ende der Mutterschutzfristen während 
des Erziehungsurlaubs Beiträge zu entrichten haben. Die 
Beitragsbemessung erfolgt nach denselben Kriterien wie bei 
allen anderen freiwillig Versicherten auch, beispielsweise 
nach dem halben Einkommen des Ehepartners, wenn dieser 
PKV-versichert ist. Im Beispiel haben wir ein Ehegatten-Ein-
kommen in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze unterstellt. 
Ist der Ehemann GKV-versichert, besteht Anspruch auf 
Familienversicherung.

Beitrag ohne Arbeitgeberzuschuss
500 € x 10 = 5.000,00 €

KV-Zusatzversicherung (Monatsbeitrag 65 € x 21) 1.365,00 €  0,00 €

Gesamte Beiträge für 21 Monate  10.130,05 €  8.625,00 €

*  Der kassenindividuelle Zusatzbeitragssatz (§ 242 SGB V) wurde in diesem Beispiel mit 1,7 % unterstellt; er kann je nach Kasse  
auch höher oder geringer sein .

GKV PKV

Einkommen 51.000,00 € 50.664,00 €

./. Beiträge 10.130,05 € 8.625,00 €

= Gesamteinkommen 40.869,95 € 42.039,00 €

Unterm Strich: Das Thema „Mutterschaft“ ist für die höherver-
dienende Arbeitnehmerin kein Grund, in der GKV zu bleiben. Je 
nach gewähltem PKV-Schutz verbleibt sogar ein höheres Gesamt-
einkommen. Darüber hinaus: Das gute Gefühl, Privat patient zu 
sein, ist mit Geld kaum zu bezahlen (seit 2004 sind auch die GKV-
Zuzahlungen für Mütter deutlich gestiegen). Durch die vorher 
beschriebene Neu regelung zur Elternzeit (mit einer zulässigen, ver-
sicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigung von bis zu 32  Stunden 

wöchent lich) hat das Thema „Beitragspflicht in der GKV“ erheb-
lich an Bedeutung verloren. Und je eher der Wechsel zur SIGNAL 
IDUNA erfolgt, desto länger profitiert die Versicherte von den 
Beitrags ersparnissen, sodass die Gesamt betrachtung noch besser 
für SIGNAL IDUNA aussieht.

Achtung 
Falls der Ehepartner der PKV-versicherten Arbeitnehmerin GKV-
versichert ist, ist für den Ehepartner in der anschließenden Eltern-
zeit keine Familienversicherung möglich. Die SIGNAL IDUNA 
kann dann „normal“ weitergeführt werden. Wird allerdings eine 
 zulässige Teilzeitbeschäftigung aufgenommen, besteht wieder Ver-
sicherungs pflicht und die SIGNAL IDUNA kann als Anwartschaft 
geführt werden.

Ein PKV-versicherter Arbeitnehmer kann im Rahmen der Höchst-
beträge auch für die privat versicherte Ehefrau in der Eltern-
zeit den Arbeitgeber zuschuss erhalten (Rundschreiben des 
Bundesinnenminis teriums).
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Urteil des Bundessozialgerichts (BSG-Urteil  
vom 27.04.2016 – B12KR24/14R) zur Befreiung  
von Studenten und Rentnern
Durch das GKV-Versichertenentlastungsgesetz (GKV-VEG) ist seit 
dem 01.01.2019 dieses Urteil nicht mehr anzuwenden.
War der Student bzw. Rentner unmittelbar vor der Versiche-
rungspflicht als Student bzw. Rentner anderweitig versicherungs-
pflichtig in der GKV versichert (z. B. als Arbeitnehmer), ist durch 
das GKV-VEG eine Befreiung nach den weiter unten aufgeführten 
Grundsätzen wieder problemlos möglich. 

Urteil des Bundessozialgerichts (BSG)  
vom 25. Mai 2011
Das BSG hat in diesem Urteil (B 12 KR 9/09 R) entschieden, dass 
eine Befreiung von der Versicherungspflicht nur auf das jeweilige 
Versicherungsverhältnis beschränkt ist und tatbestands bezogen 
wirkt. Im konkreten Fall hatte sich eine Arbeit nehmerin aufgrund 
der Erhöhung der Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) von der 
Versicherungspflicht befreien lassen. Kurze Zeit später wurde sie 
arbeitslos und ist wieder in der GKV versicherungspflichtig gewor-
den. Nach Ende der Arbeitslosigkeit hat sie wieder eine Beschäfti-
gung unterhalb der JAEG aufgenommen. Die zuständige Kranken-
kasse ist davon ausgegangen, dass die damalige Befreiung auch 
bei der Neubeschäftigung wirkt. Das BSG hat dies verneint und 
klargestellt, dass eine Befreiung nicht über das Ende des Versiche-
rungspflichttatbestandes hinauswirkt. 

KV-Lexikon 77

KV-Lexikon (wichtige Fachbegriffe von A bis Z)
✓   Beamter auf Lebenszeit (nimmt dauerhaft die Aufgaben als 

Beamter wahr)

Befreiung von der Krankenversicherungspflicht
Seit dem 01.07.2000 werden mindestens 55-Jährige, die in den 
letzten fünf Jahren vorher PKV-versichert waren, nicht mehr kran-
kenversicherungspflichtig; sie sind versicherungsfrei und müssen 
sich nicht mehr befreien lassen.
Arbeitnehmer können sich unter anderem auf Antrag befreien 
 lassen, wenn sie GKV-versicherungspflichtig werden, u. a. durch
✓   Erhöhung der Jahresarbeitsentgeltgrenze
✓   Aufnahme einer nicht vollen Erwerbstätigkeit während der 

Elternzeit (früher: Erziehungsurlaub)
✓   Wechsel von einer Vollzeitbeschäftigung in eine Teilzeit-

beschäftigung, wenn die Arbeitszeit auf die Hälfte oder 
 weniger als die Hälfte vergleichbarer Vollbeschäftigter abge-
senkt wird. Darüber hinaus muss der Arbeitnehmer bei Beginn 
der Teilzeitbeschäftigung mindestens 5 Jahre beschäftigt und 
wegen Überschreitens der Versicherungspflichtgrenze ver-
sicherungsfrei sein.

✓   durch Herabsetzung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit 
während der Pflegezeit oder der Familienpflegezeit

✓   durch Aufnahme einer Teilzeitbeschäftigung im Anschluss an 
die Elternzeit bzw. Pflegezeit, wenn bei Vollbeschäftigung die 
Jahresarbeitsentgeltgrenze überschritten würde. Auch hier 
darf die Arbeitszeit nur auf die Hälfte oder weniger als die 
Hälfte reduziert werden. Darüber hinaus muss seit mindestens 
5 Jahren Versicherungsfreiheit wegen Überschreitens der Ver-
sicherungspflichtgrenze vorgelegen haben (Elternzeit / Pflege-
zeit wird angerechnet)

Der Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Ver-
sicherungspflicht zu stellen und wirkt vom Beginn der Versiche-
rungspflicht an. Die Befreiung kann nicht widerrufen werden und 
erstreckt sich nur auf den der Befreiung zugrunde liegenden Tat-
bestand. Mit anderen Worten: Ein von der Versiche rungs pflicht 
befreiter Arbeitnehmer wird z. B. bei Arbeits losig keit wieder ver-
sicherungs pflichtig (gilt seit dem 01.07.2000 grundsätzlich nur 
noch für unter 55-Jährige).

familien versicherte Kinder. Solange Studenten familienversichert 
sind, wird der Beginn der Versicherungspflicht als Student hinaus-
geschoben. Die Versicherungspflicht als Student setzt nach Ende 
der Familien versicherung ein. Und erst ab diesem Zeitpunkt ist 
dann der Befreiungsantrag zu stellen. Der Antrag muss spätestens 
drei Monate nach Beginn der Versicherungspflicht gestellt sein.
Seit dem 01.04.1998 ist auch eine Befreiung von der Kranken-
versicherungspflicht bei Arbeitslosigkeit (Bezug von Arbeits-
losengeld oder Unterhaltsgeld) möglich. Das gilt aber nur, wenn in 
den letzten fünf Jahren vor dem Leistungs bezug keine GKV bestand. 
Die Befreiung ist innerhalb von drei Monaten nach Beginn der 
Versicherungspflicht bei einer zu ständigen Krankenkasse (z. B. 
AOK des Wohnortes, aber auch jede bundesweite Ersatzkasse) 
zu beantragen. Die Befreiung gilt für den gesamten Zeitraum einer 
Arbeits losigkeit und des gleichzeitigen Bezuges von Arbeitslosen-
geld und Unterhaltsgeld. Sie ist für die Dauer dieses Zeit raums 
unwiderruflich. Seit dem 01.01.2000 ist diese Befreiung nur noch 
möglich, wenn die Leistungen der PKV nach Art und Umfang den 
Leistungen des SGB V entsprechen; es muss in diesem Fall auch ein 
Krankentagegeld nachgewiesen werden. 

Rentner bzw. Rentenantragsteller können sich ebenfalls von der 
Versicherungspflicht befreien lassen. Der Antrag auf Befreiung ist 
bei der Krankenkasse zu stellen, bei der der Rentenbezieher zuletzt 
versichert war (z. B. AOK, IKK, BKK, BEK, DAK, usw.). 
Frist beachten: Der Antrag muss spätestens innerhalb von 
drei Monaten ab dem Tag der Rentenantragstellung bei der 
zuständigen Krankenkasse vorliegen. Unser Tipp: Bei Rentenan-
trag stellung wird eine „Meldung zur KVdR“ für die zuständige 
Krankenkasse aufgenommen. Dies geschieht in aller Regel beim 
Versicherungsamt der Stadtverwaltung. Bereits in diesem Vordruck 
kann die Befreiung beantragt werden.
Studenten müssen sich bereits mit der Einschreibung von der 
Versicherungspflicht befreien lassen. In späteren Semestern 
ist die Befreiung nicht mehr möglich. Eine Ausnahme bilden 

Beihilfe
Den Beamten erstattet der Dienstherr einen Teil der im Einzelfall 
entstehenden Krankheitskosten in Form von Beihilfe. Die Beihilfe ist 
eine eigenständige beamtenrechtliche Krankenfürsorge. Durch die 
Beihilfe erfüllt der Dienstherr die dem Beamten und seiner Familie 
gegenüber bestehende beamtenrechtliche und soziale Verpflich-
tung, sich an den Krankheitskosten mit dem Anteil zu beteiligen, 
der durch die Eigenvorsorge nicht abgedeckt wird. Aufgrund dieser 
Verpflichtung erhält der Beamte keinen Arbeitgeberzuschuss zu 
seinem Krankenversicherungsbeitrag.
Da der Dienstherr also nur einen Teil der entstandenen Kosten 
übernimmt, ist Beihilfe demzufolge nur Teilhilfe. Für die durch die 
Beihilfe nicht gedeckten Kostenanteile ist eine eigenverantwort-
liche Vorsorge notwendig.
In Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, 
Niedersachsen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen kön-
nen Beamte anstelle der „individuellen Beihilfe“ die „pauschale 
Beihilfe“ wählen. Sie erhalten dann anstelle des Beihilfeanspruchs 
einen Beitragszuschuss zu ihrer Krankenversicherung (GKV bzw. 
PKV). Mit Wahl der „pauschalen Beihilfe“ ist dann ein 100 %iger 
Krankenversicherungsschutz abzuschließen. Die Kosten bei 
dauernder Pflegebedürftigkeit bleiben weiter beihilfefähig. Die 
Entscheidung für die „pauschale Beihilfe“ ist grundsätzlich unwi-
derruflich (Einzige Ausnahme: Erneutes Wahlrecht in Richtung 
„individueller“ Beihilfe nur bei Verbeamtung auf Probe). Details zur 
pauschalen Beihilfe finden Sie auf Seite 99.
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Beispiel: Lediger Selbstständiger
Arbeitnehmerin hat ein monatliches Arbeitsentgelt von 4.000 €; 
im Februar wird ihr zusätzlich eine Tantieme in Höhe von ebenfalls 
4.000 € gezahlt.

Kranken und  
Pflegeversicherung

monatliche BBG 2024 5.175 €

anteilige BBG Januar bis Februar 10.350 €

anteiliges Arbeitsentgelt Januar  
bis Februar plus Tantieme

12.000 €

Die anteilige BBG in der Kranken- und Pflegeversicherung wird ins-
gesamt überschritten . Daher ist die Tantieme in Höhe von 4 .000 € dem 
letzten Entgeltabrechnungszeitraum des Vorjahres (Dezember 2023) 
zuzuordnen .

Beispiel:
–  Durchschnittseinkommen vor der Geburt: 2.500 €
–  Durchschnittseinkommen während Teilzeit:  1.500 €
–  Differenzeinkommen: 2.500 € ./. 1.500 € =  1.000 €
–  Elterngeld: 1.000 € x 67 % =  670 €
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Eintrittsalter
Das Eintrittsalter ist wichtig für die Beitragsberechnung. Es ist 
bei Erwach senen grundsätzlich die Differenz zwischen dem Jahr 
des Versicherungsbe ginns und dem Jahr der Geburt. Bei Kindern, 
Juggend lichen und in Ausbildungstarifen kann es abweichende 
Regelungen geben. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang 
die Verkaufshinweise der SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G. 

Elterngeld
Das Elterngeld ersetzt seit dem 01. Januar 2007 das bis dahin 
gezahlte Erziehungsgeld (jetzt Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setz – BEEG). Es gleicht den Einkommensverlust von Müttern und 
Vätern aus, die eine Zeit lang vom Beruf eine Auszeit nehmen und 
sich um ihr Kind kümmern möchten. Elterngeld setzt nicht voraus, 
dass Elternzeit genommen wird. Es steht zum Beispiel auch Haus-
frauen und Hausmännern, Auszubildenden und Selbstständigen 
zu.
Anspruch auf Elterngeld haben Mütter und Väter,
✓   die ihre Kinder nach der Geburt selbst betreuen und erziehen,
✓   nicht mehr als 32 Stunden in der Woche erwerbstätig sind,
✓   mit ihren Kindern in einem Haushalt leben und
✓   einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 

Deutschland haben.

Umfang
Das Elterngeld beträgt 67 % des Nettoeinkommens. Der Pro-
zentsatz sinkt von 67 auf 65 % ab einem zu berücksichtigenden 
 Einkommen von 1.200 Euro. Dabei wird der Prozentsatz von 67 % 
um 0,1 Prozentpunkte für je zwei Euro abgeschmolzen, um die das 
Einkommen den Betrag von 1.200 Euro überschreitet, maximal auf 
bis zu 65 %. Dies wird bereits bei einem Einkommen von 1.240 Euro 
im Monat erreicht. Der Mindestbetrag liegt bei 300 Euro, bei 
Geringverdienern unter 1.000 Euro netto pro Monat erhöht sich 
das Elterngeld auf bis zu 100 % des zuvor bezogenen Einkommens. 
Das Elterngeld beträgt höchstens 1.800 Euro. Bei einem zu ver-
steuernden Einkommen über 250.000 Euro bei einem Elternteil ist 
der Bezug von Elterngeld ausgeschlossen.
Die Anrechnungsfreiheit des Elterngeldes bei Bürgergeld, Sozial-
hilfe und Kinderzuschlag wird aufgehoben.
Bei Mehrlingsgeburten steigt das Elterngeld um 300 Euro je 
 weiterem Kind an.
Familien mit mehreren Kindern erhalten einen Geschwisterbonus 
in Höhe von zehn Prozent des Elterngeldes, mindestens 75 Euro. 
Voraussetzung: zwei Geschwister, die das 3. Lebensjahr oder 
drei und mehr Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. Das Mutterschaftsgeld einschließlich des Arbeitgeber-
zuschusses wird auf das Elterngeld voll angerechnet. Übrigens: Die 

210 Euro, die PKV-versicherte Mütter einmalig erhalten, werden 
nicht angerechnet.
Übt die Mutter während der Elternzeit eine Erwerbstätigkeit unter 
32 Stunden / Woche aus, reduziert sich das Elterngeld. Das Eltern-
geld wird aus dem Differenzeinkommen berechnet. 

Dauer (Einführung Elterngeld Plus)
Zum 01.01.2015 wurden im BEEG einige Vorschriften neu geregelt. 
Diese betreffen hauptsächlich die Bezugsdauer des Elterngeldes 
durch Einführung des sogenannten Elterngeld Plus. Das Elterngeld 
Plus kann erstmalig für Geburten ab dem 01.07.2015 beantragt 
werden.

Bezugsdauer des Elterngeldes als Basiselterngeld
Das Basiselterngeld wird an Väter oder Mütter für maximal 
14 Monate gezahlt; beide können den Zeitraum frei untereinander 
aufteilen. Ein Elternteil kann dabei mindestens zwei und höchstens 
zwölf Monate für sich in Anspruch nehmen, zwei weitere Monate 
gibt es, wenn sich auch der andere Elternteil an der Betreuung des 
Kindes beteiligt und den Eltern mindestens zwei Monate Erwerbs-
einkommen wegfällt.

Bezugsdauer des Elterngeldes als Elterngeld Plus
Für Eltern, die Elternzeit und Teilzeitarbeit miteinander kombi-
nieren möchten, lohnt sich ElterngeldPlus. Mit den Regelungen 
können Mütter und Väter länger Elterngeld beziehen, wenn sie 
nach der Geburt ihres Kindes in Teilzeit arbeiten. Elterngeld Plus ist 
vereinfacht gesagt die Verdoppelung der Bezugsdauer, während 
gleichzeitig die Höhe des Elterngeldes halbiert wird. Eltern können 
zwischen dem Basiselterngeld und dem Elterngeld Plus wählen; sie 
können aber auch beide Möglichkeiten miteinander kombinieren.
 
Partnerschaftsmonate
Diese stellen vier zusätzliche Elterngeld Plus-Monate dar. Sie 
 können nur von beiden Elternteilen bei gleichzeitiger Teilzeitarbeit 
von 25 bis 32 Wochenstunden innerhalb dieser vier Monate bean-
tragt und müssen am Stück genommen werden. Damit kann die 
Bezugsdauer auf maximal 28 Monate verlängert werden.

Elternzeit
Nach der Entbindung hat die SIGNAL IDUNA versicherte Mut-
ter Anspruch auf Zahlung von Elterngeld, und wenn sie Arbeit-
nehmerin ist, zusätzlich Anspruch auf Elternzeit (bis 31.12.2000 
Begriff Erziehungsurlaub). Es handelt sich hierbei also nicht um 
eine Kranken kassen leistung, sondern um eine aus Steuermitteln 
finanzierte Leistung der öffentlichen Hand und steht auch der PKV-
versicherten Mutter zu.

Arbeitnehmer haben Anspruch auf Elternzeit bis zur Vollendung 
des 3. Lebensjahres eines Kindes.
✓   Bei unveränderter Dauer der Elternzeit von bis zu 3 Jahren 

 können beide Eltern gemeinsam Elternzeit nehmen.
✓   Mit Zustimmung des Arbeitgebers kann ein Jahr der Eltern zeit 

zwischen dem 3. und dem 8. Geburtstag des Kindes genom-
men werden.

✓   Die zulässige Teilzeitarbeit während der Elternzeit beträgt 
32 Wochenstunden. 
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Beispiel:
Frau, seit 01.01.2012 wegen Überschreitens der JAEG 
PKV-versichert
–  ist in Elternzeit vom 01. Juli 2021 bis 30. Juni 2024
–   danach Beschäftigung mit 19 Stundenwoche und 34.000 Euro 

Jahresgehalt (Vollbeschäftigung = 38 Stunden) 
Ergebnis: Bei einer Vollbeschäftigung würde sie über JAEG ver-
dienen, daher Befreiungsmöglichkeit bis Ende September!

KV-Lexikon 85

KV-Lexikon (wichtige Fachbegriffe von A bis Z)
✓   Arbeitslosengeld schließt Elterngeld nicht aus.
Zuständig für die Ausführung des Gesetzes sind die von den 
Landes regierungen bestimmten Stellen. Das werden grundsätzlich 
die ebenfalls für das Erziehungsgeld zuständigen Stellen sein. 

Krankenversicherung während der Elternzeit
Freiwillige Mitglieder müssen in der GKV grundsätzlich weiterhin 
Beiträge zahlen, ggf. den Mindestbeitrag. Für diejenigen, die vor 
der Geburt des Kindes durch den Ehepartner in der gesetzli chen 
Krankenversicherung familienversichert waren, ändert sich nichts. 
Das Elterngeld wird in die Berechnung des für die Familienver-
sicherung zulässigen Gesamteinkommens nicht einbezogen. 
Familien versichert ist auch der Ehepartner, der bisher als Arbeit-
nehmer freiwilliges Mitglied der GKV war und sich in der Elternzeit 
befindet, wenn die sonstigen Voraussetzungen für die Familien-
versicherung erfüllt sind. Hat der freiwillig Versicherte noch  weitere 
Einkünfte (z. B. aus Vermietung und Verpachtung), sind jedoch 
darauf während der Elternzeit Beiträge zu zahlen.
Privat Krankenversicherte bleiben für die Dauer der Mutterschutz-
fristen sowie der Elternzeit weiterhin privat krankenversichert. 
Wenn sie während der Elternzeit eine Teilzeitbeschäftigung auf-
nehmen, werden sie grundsätzlich versicherungspflichtig in der 
GKV. Hiervon können sie sich für die Dauer der Elternzeit befreien 
lassen. Die beitragsfreie Familienversicherung beim Ehegatten ist 
nicht möglich. Angestellte, die privat versichert sind, müssen ihre 
Versicherungsprämien weiter selbst tragen, und zwar auch den bis-
her von der Arbeitgeberseite übernommenen Anteil.

Krankenversicherung nach der Elternzeit
Nimmt eine PKV-versicherte Mutter nach der Elternzeit wieder eine 
abhängige Beschäftigung auf und liegt ihr Arbeitsentgelt oberhalb 
der Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG), ist sie versicherungsfrei 
und bleibt weiterhin versicherungsfrei. Das dürfte jedoch in der 
Praxis der seltenere Fall sein. Häufig nehmen diese Mütter eine 
Beschäftigung mit reduzierter Stundenzahl auf. Dadurch werden 
sie dann in der GKV grundsätzlich versicherungspflichtig. Hiervon 
kann sich die Mutter unter folgenden Voraussetzungen innerhalb 
von drei Monaten befreien lassen: 
✓   Die Arbeitszeit des an die Elternzeit anschließenden Beschäf-

tigungsverhältnisses ist maximal auf die Hälfte einer vergleich-
baren Vollbeschäftigung begrenzt.

✓   Bei einer Vollbeschäftigung würde das Gehalt oberhalb der 
JAEG liegen.

✓   Die Mutter war in den letzten 5 Jahren wegen Überschreitens 
der JAEG versicherungsfrei (Elternzeit wird angerechnet).

haben in dieser Zeit einen Rechtsanspruch auf ein zinsloses Dar-
lehen. Dieses wird durch den Beschäftigten direkt beim Bundesamt 
für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) beantragt 
und muss nach Ende der Familienpflegezeit in Raten wieder zurück 
gezahlt werden. 
Bitte beachten Sie die detaillierte Übersicht auf Seite 72 mit 
weiteren Informationen zu sozialversicherungsrechtlichen Fragen. 

Familienversicherung
Höherverdienende Arbeitnehmer und Selbstständige mit Ehe-
partner und Kind(ern) überprüfen vor einem Wechsel zur  SIGNAL 
IDUNA auch den Krankenversicherungsschutz der Familie.
In sehr vielen Fällen haben die Ehepartner bislang eine eigene 
Krankenversicherung, zumeist in der GKV. Erfolgt dann ein Wech-
sel zur SIGNAL IDUNA, verbleibt es für den Ehepartner also bei der 
eigenen GKV-Mitgliedschaft. In diesem Zusamenhang ist die Frage 
nach der beitragsfreien Familienversicherung von Ehepartnern 
und / oder Kindern bedeutsam.
Die Familienversicherung ist möglich für
–  Ehegatten,
–  Lebenspartner,
–  Kinder und Kinder von familienversicherten Kindern.
Als Kinder gelten grundsätzlich auch Stiefkinder, Enkelkinder, 
Pflegekinder und angenommene Kinder. Voraussetzung für die 
Familienversicherung ist bei Stief- und Enkelkindern, dass diese 
vom Mitglied überwiegend unterhalten werden.
Die Voraussetzungen zur Familienversicherung ergeben sich aus 
§ 10 SGB V und müssen von allen Familienangehörigen gleicher-
maßen erfüllt sein. 
Die Angehörigen
–   müssen ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthaltsort im 

Inland haben,
–   dürfen nicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 8, 11 oder 12 SGB V oder 

nicht freiwillig versichert sein,
–   dürfen nicht versicherungsfrei oder nicht von der Versicherungs-

pflicht befreit sein; dabei bleibt die Versicherungsfreiheit nach 
§ 7 SGB V außer Betracht,

–  dürfen nicht hauptberuflich selbstständig erwerbstätig sein und
–   dürfen kein Gesamteinkommen haben, das regelmäßig im 

Monat 1/7 der monatlichen Bezugsgröße (2024 = 505 €) über-
schreitet; für Angehörige im Minijob ist die Grenze 538 €.

Zur Prüfung des Gesamteinkommens kann das folgende Schema 
herangezogen werden:

Familienpflegezeitgesetz
Das Familienpflegezeitgesetz ist zum 01.01.2012 in Kraft getreten 
und wurde zum 01.01.2015 umfangreich geändert. 
Arbeitnehmer können für maximal 24 Monate ihre Arbeitszeit auf 
bis zu mindestens 15 Stunden reduzieren, um nahe Angehörige zu 
pflegen. Hierauf besteht ein Rechtsanspruch in Unternehmen mit 
mehr als 25 Beschäftigten. 
Neu: Beschäftigte, die die Familienpflegezeit in Anspruch nehmen, 

Hat das Familienmitglied  
ein  Gesamteinkommen, das 
regelmäßig mtl. 505 € (im Mini-
job 538 €) überschreitet?

Es besteht GKVFamilienversicherung!

Es besteht keine Familien ver siche-
rung! Möglichkeit der frei willigen 
Versicherung gegen eigenen 
Beitrag oder Abschluss einer PKV.

ja

ja

nein

nein nein

*  Für Arbeitnehmer, die am 31 .12 .2002 ausschließlich privat  
vollversichert waren, gelten 5 .175 € als Einkommensgrenze .

Hat der künftige SIGNAL IDUNA 
Kunde ein Gesamtkeinkommen, 
das regelmäßig 5.775 €* im 
Monat überschreitet?

ja

Ist das Gesamteinkommen des 
künftigen SIGNAL IDUNA  Kunden 
regelmäßig höher als das  
Gesamt einkommen des in der  
GKV bleibenden Ehegatten?

zusätzlich bei Kindern
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Alterungsrückstellung, die mitgabefähig sind, werden als Übertra-
gungswert bezeichnet. Alterungsrückstellungen in der PPV und der 
Vorsorgeschlag werden komplett übertragen. Auf das Recht der 
Portabilität kann nicht verzichtet werden.
Für die Mitgabefähigkeit der Alterungsrückstellungen sind 
 folgende Konstellationen entscheidend.

a)  Bestand die Krankheitskostenvollversicherung vor dem 
01.01.2009?
Diese Vollversicherungen werden als Tarife der „Alten Welt“ 
bezeichnet. Versicherte in der alten Welt können bei Wechsel 
des Krankenversicherers den Übertragungswert nicht mit-
nehmen. Auch dann nicht, wenn sie beim neuen Versicherer aus-
schließlich in den Basistarif wechseln. In die „Alte Welt Tarife“ ist 
die Übertragungsmöglichkeit nicht einkalkuliert. 

b)  Ist die Krankheitskostenvollversicherung nach dem 
31.12.2008 abgeschlossen worden?
In jede private Krankheitskostenvollversicherung, die ab 2009 
abgeschlossen wird, ist die Übertragungswert-Mitgabe ein-
kalkuliert – als Tarife der „Neuen Welt“. Dieser kalkulierte 
Mehrbedarf wird auch als so genannte „Wechslerkomponente“ 
bezeichnet. Die Höhe der Wechslerkomponente ist abhängig 
vom Eintrittsalter. In jungen Jahren ist dieser Zuschlag mit ca. 
15 % am höchsten und in höheren Eintrittsaltern liegt er fast bei 
Null (im Vergleich zum Beitragsniveau „Alte Welt“). Wechselt 
ein Versicherungsnehmer den Krankenversicherer innerhalb 
der „Neuen Welt“, wird der Übertragungswert immer mitgege-
ben. Dafür ist es unerheblich, ob in den Basistarif oder in einen 
„ normalen“ KV-Volltarif des neuen Versicherers gewechselt wird.

c)  Wurde die Krankenheitskostenvollversicherung nach dem 
20.12.2012 abgeschlossen?
 Seit dem 21.12.2012 dürfen nur noch Krankenversicherungen 
verkauft werden, die geschlechtsunabhängig kalkulierte Beiträge   
(= Unisex) vorsehen. Auch die Unisexbeiträge in der KV-Vollver-
sicherung werden mit Wechslerkomponente kalkuliert und 
sehen die Mitgabe des Übertragungswertes vor.

Mutterschutz 
Der gesetzliche Mutterschutz, das Mutterschutzgesetz, hat die Auf-
gabe, die im Arbeitsverhältnis stehende Frau und das werdende 
Kind vor Gefahren, Überforderung und Gesundheits schäden am 
Arbeitsplatz zu schützen. Aber auch finanzielle Einbußen und der 
Schutz vor dem Verlust des Arbeitsplatzes während der Schwan-
gerschaft und einige Zeit nach der Entbindung sind Gegenstand 
dieses Gesetzes.
Nachfolgend die wichtigsten Bestimmungen:
1. Beschäftigungsverbote (Schutzfristen)

Grundsätzlich darf eine werdende Mutter sechs Wochen vor der 
Entbindung nicht beschäftigt werden. Das Beschäftigungsverbot 
erstreckt sich generell auf acht Wochen nach der Entbindung 
(bei Früh- und Mehrlingsgeburten zwölf Wochen).

2. Mutterschaftsgeld und Arbeitgeberzuschuss
Die privat krankenversicherte Mutter erhält aus Anlass der Ent-
bindung einmaliges Mutterschaftsgeld in Höhe von 210 Euro. 
Dieses ist beim

 Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) 
Mutterschaftsgeldstelle 
Friedrich-Ebert-Allee 38 
53113 Bonn
zu beantragen. Seit dem 01.02.2006 kann dies ebenfalls online 
beantragt werden, unter www.mutterschaftsgeld.de. Daneben 

wird für die Dauer der Beschäfti gungs verbote als Arbeit geber-
zuschuss das Netto arbeits entgelt verringert um 13 Euro 
kalender täglich weitergezahlt.

Beispiel
Nettoarbeitsentgelt kalendertäglich 50 €
abzüglich 13 €

= Auffüllbetrag des Arbeitgebers 37 €

Seit dem 11.04.2017 Krankentagegeld auch für selbstständige 
Frauen während der Mutterschutzfristen
Vor der gesetzlichen Änderung erhielten selbstständige Frauen, 
die PKV versichert sind, während der Mutterschutzfristen (sechs 
Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt) keine Leistungen. 
Durch eine gesetzliche Neuregelung (§ 192 Abs. 5 VVG) erfolgt 
für diese Mütter eine Angleichung an die GKV-Regelung. Dadurch 
erhalten selbstständige Frauen, die eine private Krankentagegeld-
versicherung abgeschlossen haben, jetzt eine Leistung. Sie haben 
somit während der Mutterschutzfristen einen Anspruch auf Zah-
lung des vereinbarten Krankentagegeldes. Das gezahlte Kranken-
tagegeld wird dabei auf das Elterngeld angerechnet.

PKV-Verband erweitert die Neuregelung auch für PKV ver-
sicherte Arbeitnehmerinnen (sowie für Zusatzversicherte)
In den MB / KT ist die gesetzliche Neuregelung mit eingeflossen. 
Der PKV-Verband ist dabei noch einen Schritt weitergegangen. Er 
hat den Anspruch auf Arbeitnehmerinnen und auch auf Zusatz-
versicherte mit einem Krankentagegeldanspruch ausgeweitet. 
Insbesondere für Arbeitnehmerinnen ist dies erfreulich. Bislang 
haben PKV-versicherte Arbeitnehmerinnen während der Mutter-
schutzfristen lediglich einmalig 210 € vom Bundesamt für Soziale 
Sicherung (BAS) erhalten. Künftig werden sie durch die Neurege-
lung GKV versicherten Müttern gleichgestellt. Das heißt, in der 
Summe aus 210 €, Auffüllbetrag des Arbeitgebers und jetzt dem 
Krankentagegeld werden diese PKV versicherten Frauen während 
der Mutterschutzfristen über ihr gewohntes Nettoentgelt verfügen 
können – vorausgesetzt das Krankentagegeld wurde ausreichend 
hoch bemessen.

Hinweis: Auf das Krankentagegeld werden Entgeltersatz leistungen 
angerechnet, wie beispielsweise das Elterngeld.

Nettoeinkommen
Die Frage nach der Absicherung des „richtigen“ Krankentage-
geldes in der Vollversicherung ist zugleich die Frage, was unter 
Nettoeinkommen zu verstehen ist. Zum 01.01.2018 wurde in den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) der Krankentage-
geldtarife definiert, was unter Nettoeinkommen zu verstehen ist. 
Es ist dabei immer zu berücksichtigen, welche AVB dem KTG-Tarif 
zugrunde liegen. Bei SIGNAL IDUNA wird je nach Marke mit unter-
schiedlichen Regelungen gerechnet. Diese sehen Sie nachfolgend:
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